Die Rechtsfolgen der fehlerhaften Willenserklärung

I. §§ 116 bis 118 BGB

1. Der geheime Vorbehalt, § 116

Voraussetzungen: 
(1) Erklärung nicht ernst gemeint

(2) Wille des Erklärenden, dass der Empfänger den 

Vorbehalt nicht kennt

Rechtsfolge: 
(1) Bei Unkenntnis des Empfängers vom Vorbehalt


-> Wirksamkeit der Willenserklärung, § 116 S. 1 BGB


(2) Bei Kenntnis des Empfängers vom Vorbehalt


-> Nichtigkeit der Willenserklärung, § 116 S. 2 BGB

2. Scheingeschäft, § 117 BGB

Voraussetzungen:
(1) Empfangsbedürftige Willenserklärung




(2) Abgabe nur zum Schein




(3) Einverständnis des Empfängers

Rechtsfolge:

Nichtigkeit der Willenserklärung, § 117 Abs. 1

Beachte: § 117 Abs. 2 BGB: Falls ein anderes Geschäft verdeckt werden sollte,

ist dies gültig, wenn dessen sonstige Voraussetzungen gegeben sind.

3. „Guter Scherz“, § 118
Voraussetzungen: 
(1) Erklärung nicht ernst gemeint




(2) Annahme des Erklärenden, die Willenserklärung werde

als nicht ernst gemeint erkannt

Rechtsfolge: 
Nichtigkeit der Willenserklärung
